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Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Muss ich an die
Lebenshaltungs-
kosten beitragen?
Seit dem 7. September er/7a/ten

wir eine Ehepaarrente, monaf-
lieh fr. 297 0.-. Die Häljte davon

geht auf mein Spar/conto. Mein
Mann verdient «och fr. 7000-
bis 7500- monat/icb dazu,
mein Nebenverdienst inacbt um
die fr. 200 - aus. Unser Haus-
zins beträft fr. 520.-. Wirbesz'f-

zen ein Auto und Ersparnisse.
Wieviel muss icb an die Lebens-

halft/ngskosfe« beifragen? Müs-

sen wir nocb spare/7?

Fragt sich, wozu? Und vor al-

lern, ob ein Sparbetrag über-

haupt (noch) drinliegt. Ihre
beiden Fragen lassen sich nur
anhand eines Budgets beant-
Worten. Eines Budgets, das

auf Ihre familiären und fi-

nanziellen Verhältnisse zuge-
schnitten ist. Es gibt keine
Aufstellungen, die für alle
gelten, und es gibt keinen
prozentualen Anteil, wieviel
die Ehefrau an das gemeinsa-
me Budget beitragen muss.

Reicht das Einkommen Ih-
res Mannes, zu dem auch der

Vermögensertrag gehört, für
die finanziellen Verpflichtun-
gen? Zu denen gehören aus-

ser Hauszins und Auto auch
die Wohnnebenkosten (wie
Strom, Wasser, PTT, Versiehe-

rungen, Gebühren), Kran-
kenkasse, Steuern, Abonne-
ments, Haushaltausgaben,
Anschaffungen usw.

Besorgen Sie die Haus- und
Gartenarbeiten (praktisch) al-

lein, leisten Sie einen voll-
wertigen Beitrag an die Ehe-

gemeinschaft. Übernehmen
Sie dazu Ihre persönlichen
Ausgaben wie Kleider, Coif-
feur, Geschenke, Taschen-

geld, eventuell auch Ihre
Krankenkassenprämien und
(Zahn-)Arztkosten, wird das

Familienbudget zudem um
diese Posten entlastet. Reicht
jedoch das Einkommen Ihres
Mannes nicht für alle Famiii-
enauslagen, müssen Sie wohl
oder übel das Loch mit Ihrem
Einkommen stopfen. Jedes

trägt «nach seinen Kräften»
(Eherecht) an das gemein-
schaftliche Wohl bei. Wobei
diese Kräfte durchaus auch fi-
nanziell gemeint sind.

Erbausgleich
zwischen «Student»
und «Arztgehilfin»
Mein Mar/n und icb möchte«,
«TT! eine« Erbausgleich zwi-
sebe« unser« beiden Kinder« zu

scha/fe«, der Tocbfer bei Lebzei-

fe« «oeb eine« Betrag zukom-

me« iasse«. Der Sohn bat bis zu
seinem 27. A/fers/'ahr studiert,
die Tochter ist Arzfgebil/i« und
war /Füh selbständig. Weiche

Angaben so/ifen Sie haben, um
uns raten zu können, weicher

Betrag angemessen wäre? Ein-
kommen, Vermögen? Über die

Kosten der Ausbildung haben

wir nicht Rechnung ge/xihrf.

Und gerade diese Ausbil-
dungskosten sind massgeb-
lieh, wenn Sie Ihrer Tochter
das vergüten möchten, was
Ihr Sohn mehr gekostet hat.
Je nach Studienrichtung, Stu-

dienort, Arbeitsweise des Stu-
dierenden kostet ein Studium
einige zehn- bis hunderttau-
send Franken (oder mehr).
Hat der Student sich während
seiner Studienzeit etwas an
seinen Lebensunterhalt dazu-

verdient, mussten Sie als El-

tern weniger beitragen, als

wenn Sie ihm bis zum Sack-

geld alles und jedes berappen.
Natürlich spielt auch eine

Rolle, in welchen finanziel-
len Verhältnissen Sie sind. Sie

sollten nicht mehr geben, als
Sie «schmerzlos» verkraften

können. Bevor man Geld ver-
schenkt, erstellt man mit Vor-
teil sein Budget und rechnet
mit einer grosszügigen Le-

benserwartung. Sind Sie und
Ihr Mann bereits pensioniert,
sieht die Sache anders aus, als

wenn Sie gut verdienen und
Ihre Ersparnisse im Hinblick
aufs Alter wieder äufnen kön-
nen.

Denken Sie daran, dass Ih-
re Tochter je nach Summe das

Geschenk versteuern muss.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem
Steueramt!

In Betracht zu ziehen ist
unter Umständen auch eine
testamentarische Verfügung.
Wird eine fixe Summe ver-
macht, hat dies allerdings
den Nachteil, dass durch
Zinsverlust und Teuerung der

Betrag mit jedem Jahr kleiner
wird.

Der Tochter das Haus
geschenkt: Bin ich ihr
nun ausgeliefert?
Leb bzn momentan in einer

schwierigen Lage, die mir
scblafose Näcbfe bereitet. Mit-
te 7994 ist mein Mann gestor-
ben; wir batten einen Ebevertrag
mit Nutzniessung. Nzzn bat mir
mein Schwiegersohn geraten, ei-

ne Alterswohnizng zzz suchen

und unser in Jungen Jahren mit
viei Arbeit erworbenes Einfamz-
lienbaus der Tocbfer zu sehen-

kezz, was icb dz/mmerweise ge-
tan habe. Es ist auch ßarvermö-

gen da, das der Schwiegersohn

zur Häl/te pur mich und meine
Tochter angelegt bat. Stimmt es,

dass icb die Reparaturen am
Haz/s bezahlen muss (Nzzfznies-

sung)? Muss icb meine Tochter
auszahlen? Bin ich nun wirk-
lieb ausgeliefert?

Nein eigentlich nicht. Ihr
Mann hat alles gemacht, da-

mit Sie nicht ausgeliefert
sind. Nur nützt der beste Ehe-

vertrag nichts, wenn Sie sei-

ber sich ausliefern.
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Transport-/
Ruhesessel

«HEIMELIG»
Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Tel.072-69 25 17

Vermietung und Verkauf
zu günstigen Konditionen
• Pflegebetten
• Bett/Nachttisch
• Patientenlift
• Transport/Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel

Unsere Stärke:
Wir liefern schnell, prompt
und zuverlässig

Pflegebett



Ihre einzige Tochter erbt
sowieso einmal alles, da war
doch diese Schenkung völlig
unnötig. Mit der Nutznies-
sung belastet (ich hoffe für
Sie, es ist nicht nur das

Wohnrecht), wird das Haus

zu Ihren Lebzeiten fast un-
verkäuflich sein - wenn Sie

sich nicht wieder zu etwas
überreden lassen, das Sie ei-

gentlich nicht wollen.
Wenn im Erbvertrag steht,

Sie hätten an allem die Nutz-
niessung, dann hat niemand
(ausser Ihnen) für Ihre Toch-
ter Geld anzulegen, weder auf
ein Sparbuch noch sonstwo-
hin. Nutzniessung heisst,
dass Sie den Vermögensteil
Ihrer Tochter zwar nicht

brauchen dürfen, Ihnen aber
die Zinsen gehören. Das glei-
che gilt für das Haus: Der Er-

lös aus der Miete steht allein
Ihnen zu; damit haben Sie

dafür die Reparaturen zu be-

zahlen.
Ich gebe Ihnen den drin-

genden Rat: Holen Sie Ihren
Ehe- und Erb- und den Sehen-

kungsvertrag hervor, suchen
Sie damit einen Notar oder ei-

ne Anwältin auf und lassen
Sie sich über Ihre Rechte und
Pflichten aufklären. Halten
Sie sich an das, was Ihr Mann
für Sie vorgesehen hat. Neh-
men Sie Ihr Leben in Ihre
eigene Hand. Dann können
Sie nämlich wieder gut schla-
fen.

Marianne Gähw/Zer

Die Bank
gibt
Auskunft

Dr. Emil Gwalte»-

Hypotheken oder
Anlagen?

7c/î fein ^ZückZicher Besitzer
eines Ein/ami/ienüauses. Vor

zwei /ahren hatte ich meine
Pensionskasse kapifa/isiert unci

ciavon meine Hypothek von
Pr. 200 000.- zurückbezah/t.
Die Gründe da/ür waren der ho-

he Hypothekarzins und die

niedrigen Zinsen /ur Anlagen
(z.B. Ofo%ationen). Fn Preun-
deskreisen höre ich me/zr und

mehr, dass dies aus steuertec/z-

nz'scZzen Gründen nicZzt gut ist.
Die Pmp/êZzZun^ Zautet Zzeute

z.B. ScZzuZden zu haben (wie-
vie/?) und das Papz'taZ so £ut
wie mög/ich anzuZe^en. Nun
aizer AnZeiZzen /zir 5 Bis 6% in
SchweizerFranken zu /znden, ist
aucZz nicZzt ez'n/äc/z.

Ich glaube nicht, dass Sie in
Ihrer konkreten Situation
falsch gehandelt haben. Steu-

erÜberlegungen sind nur ein
Aspekt, der im Rahmen einer
Gesamtanalyse bewertet wer-
den soll. Wichtig ist, was für
Sie «unter dem Strich» her-
ausschaut. Mit der Rückzah-

lung der Hypothek ersparten
Sie sich relativ hohe Schuld-
Zinsen, die je nach Progressi-
on mehr oder weniger durch
höhere Steuern teilweise
kompensiert werden.

Anderseits hätten Sie bei
einem Verzicht auf die Rück-

Zahlung Ihrer Hypothek ein
höheres Wertschriftenvermö-
gen, dessen Erträge ebenfalls
steuerliche Mehrbelastungen
verursachen. Dazu kommen
die zusätzlichen Verrech-

nungssteuern. Sie sind prak-
tisch ein zinsloses Darlehen
an das Vaterland.

Die flüssigen Mittel, die
Sie ausweisen, sollten Ihnen
auch nach der Rückzahlung
der Hypotheken ein ausrei-
chendes Polster für «unvor-
hergesehene Notfälle» bieten.

Viel wichtiger als der

Steueraspekt ist die sinnvolle
Anlage Ihres Vermögens. Be-

sonders im Alter sollte man
auf gestaffelte Fälligkeiten
achten, so dass man nie ge-

zwungen ist, Wertschriften «à

tout prix» zu verkaufen.
Zur Zeit sind die Zinsen in

der Schweiz allgemein tief, so
dass man sich nur kurzfristig
engagieren sollte, um dann
flüssig zu sein, wenn die Zin-
sen wieder anziehen.

Was Ihre Dollar- und DM-
Anlagen betrifft, würde ich
sie vorläufig «durchseuchen»,
weil ich kaum glaube, dass

der Schweizer Franken in na-
her Zukunft gegenüber den

Fremdwährungen noch stär-
ker wird. Wenn der Franken
schwächer wird, können Sie

diese Anleihen sukzessive in
SFr-Werte umlagern.

Vor allem empfehle ich Ih-
nen, bei Ihren zukünftigen
Entscheidungen auf die
gestaffelten Fälligkeiten zu
achten. Langfristige Engage-
ments haben nur dann einen
Sinn, wenn ihre Verzinsung
spürbar über dem heutigen
Niveau liegt. Dies ist meine
persönliche Meinung.

Auch dürfen Sie nicht ver-
gessen, dass jede Umlagerung
relativ viel Geld kostet, ein-
mal beim Verkauf der «alten»
und dann wieder beim Kauf
der «neuen» Wertschriften.
Diesen Aspekt sollten Sie

ebenfalls berücksichtigen.

Dr. Bmz'Z Gwa/fer

Die stärkste
Waffe gegen

Alters-
erscheinungen

ist ein gesunder Organismus und
ein intaktes Immunsystem. Die
moderne Gesundheitsforschung hat

erkannt, warum wir im Alter oft
schneller «abbauen», erschöpft und

niedergeschlagen sind. Ursache ist
häufig ein Mangel an bestimmten
lebenswichtigen Vitaminen und
Mineralstoffen.

Abbauerscheinungen in der zwei-
ten Lebenshälfte können Sie jetzt
gezielt bekämpfen. Durch die re-
gelmässige Einnahme von ASLAN
Life Compound, der ultimativen
Vitamin-Mineralstoff-Kombination
mit Selen. Sie erhalten das Präparat
in einer speziellen Zusammen-
Setzung nur für Männer (ASLAN
Life Compound M) oder in einer
auf den weiblichen Organismus
abgestimmten Zusammensetzung
(ASLAN Life Compound F) bei:

ASLAN®
Information und Bezug durch

ASLAN-Vertrieb Schweiz
6596 Gordola

Tel. 091/745 44 61

Man darf me/ir
besitzen
/m /etzten Ratgeber «Rund

ums Ge/d» konnte man /n

der Antwort zur Frage
«Wer kommt für mich auf?»

fa/scb verstehen, ab wann
man Anspruch auf Frgön-

zungs/e/stungen (Ff) bat.
Das Vermögen muss be/

/V/einstehenden n/cht auf
Fr. 25 000.- «zusammen-

schrumpfen». D/ese 25 000
Franken ste//en e/nen Fre/'-

befrag dar. Nur 7 0% (be/
A/tersrenfnern m/t e/genem

F/ausba/f) des den Fre/-

betrag überste/genden Ver-

mögens w/rd a/s anreeben-

barer Vermögensfe/7 zu den

f/nnabmen (z.ß. Renten,

Zinsertrag) b/nzugereebnet.
5/nd d/'e nach dem Gesetz

zu/äss/gen Ausgaben sow/e

der /m £7nze/fa// gewähr-
/e/sfete febensbedarf

zusammengerechnet höher,

so w/rd d/'e D/fferenz a/s

monat//che Et ausbezah/t.

D/e Berechnung des

Anspruchs auf £/. wurde
/n der Ze/t/upe 7-8/95 auf
den Seiten 42/43
ausführ//ch dargesfe//t.

Redaktion Zeif/upe

ZEITLUPE 11/95
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